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Aus den Ortsteilen
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Aus dem Leben der Stadt
 ab Seite 10

Blick vom Nietzsche-Haus auf das  
Nietzsche-Dokumentationszentrum
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Bei allgemeinen Fragen zur Ausschreibung können Sie sich gern 
an Frau Mächler unter der Telefonnummer 03445 273-141 wen-
den.
Für fachspezifische Fragen steht Ihnen Frau Dröschler, Sach-
gebietsleiterin Tourismus, unter der Telefonnummer 03445 
273-120 zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Ausbildungs-
nachweise und Dienstzeugnisse u. a.) richten Sie bitte bis 
zum 31. August 2020 (Posteingang bei der Stadt) an die 
 Stadt Naumburg (Saale)
 Sachgebiet Personal
 Markt 1
 06618 Naumburg (Saale).
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. An-
dernfalls werden die Unterlagen von nicht berücksichtigten 
Bewerbungen nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten vernichtet.

gez. Bernward Küper
Oberbürgermeister

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Stadt Naumburg (Saale)
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 301  
„Almricher Weg“, Flemmingen Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses und Inkrafttreten  
des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB
Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) hat in seiner 
Sitzung am 08.07.2020 die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 301 „Almricher Weg“, Flemmingen, als Satzung nach § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen (Vorlage 41/20). 
Die dem Bebauungsplan beigefügte Begründung wurde ge-
billigt.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 301 „Almricher 
Weg“, Flemmingen mit Begründung kann ab sofort in der 
Stadtverwaltung Naumburg (Saale), Sachgebiet Stadtpla-
nung, Markt 12, 06618 Naumburg (Saale) während der 
Dienststunden nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 
03445 273211) durch jedermann eingesehen werden. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Gleichzeitig kann die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
301 „Almricher Weg“, Flemmingen, mit Begründung im Inter-
net unter www.naumburg.de eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
die Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretenen Vermögensnachteile, wenn sie nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.
Die in §§ 44 und 215 BauGB festgelegten Fristen beginnen mit 
dieser Bekanntmachung.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 301 „Almricher 
Weg“ tritt mit dem Tag dieser Bekanntmachung in Kraft.

Naumburg (Saale), den 07.08.2020

gez. Bernward Küper Siegel
Oberbürgermeister

Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Ausbildungs-
nachweise und Dienstzeugnisse u. a.) richten Sie bitte bis 
zum 19. August 2020 (Posteingang bei der Stadt) an die 
 Stadt Naumburg (Saale)
 Sachgebiet Personal
 Markt 1
 06618 Naumburg (Saale).
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. An-
dernfalls werden die Unterlagen von nicht berücksichtigten 
Bewerbungen nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten vernichtet.

gez. Bernward Küper
Oberbürgermeister
_______________________________________________________________

STELLENAUSSCHREIBUNG 
DER STADT NAUMBURG (SAALE)

Naumburg (Saale), 29. Juli 2020

Die Stadt Naumburg (Saale) beabsichtigt zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Besetzung einer Stelle

Sachbearbeitung Tourist-Information
im Sachgebiet Tourismus
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden.
Eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 
35 Stunden ist möglich.

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig den 
Einsatz in den Tourist-Informationen im Erholungsort 
Naumburg (Saale) und Heilbad Bad Kösen:
• Beratung der Gäste persönlich in den Tourist-Informati-

onen, telefonisch und
• per E-Mail,
• Verkauf und Vermittlung von Leistungen unter Nutzung 

des elektronischen
• Informations- und Reservierungssystems,
• Kartenvorverkauf für städtische, regionale und überre-

gionale Kulturveranstaltungen,
• Warenverkauf und Kassenführung sowie
• allgemeine Bürotätigkeiten (z. B. Abrechnungen, Statis-

tiken, etc.).
Wir erwarten:
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kauf-

frau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit oder mit ver-
gleichbaren Ausbildungsinhalten,

• eine ausgeprägte Service-Orientierung,
• hohe Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung,
• sehr gute Computerkenntnisse (z. B. für die Anwendung 

der Buchungssoftware),
• Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft,
• Flexibilität und Teamfähigkeit,
• Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit (Rege-

lung nach Dienstplan),
• Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen sowie
• Fremdsprachenkenntnisse (Englisch in Wort und Schrift).
Gute Kenntnisse der Stadt- und Regionalgeschichte sowie 
weitere Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht.

Wir bieten:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis,
• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche  

Tätigkeit,
• eine Bezahlung in Entgeltgruppe 6 TVöD,
• verschiedene Sonderzahlungen ( Jahressonderzahlung 

und Leistungsprämie),
• betriebliche Altersvorsorge sowie
• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher fach-
licher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt 
(Nachweis beifügen).




